
 

AGB Website-Erstellung 

1. Vertragsparteien 
Die folgenden AGBs gelten zwischen: 
- <ms/> Marcel Schreiner, im folgenden Dienstleister genannt 
- dem in der Offerte genannten Vertragspartner, im Folgenden Kunde genannt 

2. Vertragsgegenstand 
2.1. Der Dienstleister verpflichtet sich, dem Kunden, falls in der Offerte ein Datum genannt ist, bis 
spätestens zu diesem eine Website einzurichten und diese im Internet zugänglich zu machen. 
  
2.2. Zur Einrichtung der Website gehören im Wesentlichen folgende Elemente: 
- Lizenz für die Software des Basisprogramms, das für die Erstellung der Website dient 
- Webdesign: Individuelles Layout zusammengestellt (aus den allfälligen Unterlagen des Kunden) in 

digitalisierter Form 
- Installation auf dem Server des Kunden 
- Strukturierung des Webauftrittes und der Navigation 
- Sicherheitskopie für den Kunden, sowie Speicherung veränderbarer Elemente für 12 Monate. 
  
2.3. Die genauen Anforderungen an die Website werden im Vorgespräch festgelegt, wobei die 
Wünsche des Kunden zu berücksichtigen sind. Nach beendeten Gesprächen schickt der 
Dienstleister dem Kunden eine den spezifischen Bedürfnissen angepasste Offerte. Der Kunde 
schickt diese unterzeichnet zurück, wodurch der Vertrag zustande kommt. Das Vorgespräch kann 
auch schriftlich erfolgen, per E-Mail oder mittels anderer elektronischer Kommunikationsmittel. Der 
Anhang „Checkliste für eine abmahnungssichere Website“ ist Bestandteil dieses Vertrages und 
beide Parteien verpflichten sich, diese Anforderungen zu erfüllen. 
  
2.4. In die Website werden folgende zwingenden Elemente eingefügt: 
- Erlaubnistabelle für den Website-Besucher für nicht notwendige Cookies 
- Datenschutzerklärung 
- Impressum (unerlässlich für geschäftliche Websites) 
  
2.5. Der Dienstleister verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass die Website den in- und allenfalls den 
ausländischen gesetzlichen Anforderungen - gemäss Anhang - entspricht. Der Anhang bildet einen 
Teil dieses Vertrages. 
  
2.6. Der Kunde verpflichtet sich, die notwendigen Unterlagen dem Dienstleister kostenlos zur 
Verfügung zu stellen. Aktuelle Informationen, die noch auf der Website einzufügen sind, sollten bis 
zu einem optional in der Offerte genannten Datum gemeldet werden. 
  
2.7. Der Dienstleister verpflichtet sich, auf Wunsch des Kunden, die Website weiterhin zu betreuen 
und die ihm von dem Kunden zugestellten Elemente einzufügen.  
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3. Zusammenarbeit 
3.1. Der Dienstleister verpflichtet sich, die Termine nach Möglichkeit einzuhalten. 
  
3.2. Die Termine werden angemessen verschoben… 
- wenn dem Dienstleister Angaben, die er für die Ausführung benötigt, nicht rechtzeitig zugehen 

oder wenn der Kunde sie nachträglich ändert. 
- wenn Hindernisse auftreten, die ausserhalb des Willens der Vertragsparteien liegen, wie Unfälle 

und Krankheit, erhebliche Betriebsstörungen, Arbeitskonflikte oder Naturereignisse. Die 
betreffende Vertragspartei muss die andere so rasch wie möglich über Verzögerungen 
informieren.  

  
3.3. Bei Verzögerungen durch Verschulden des Dienstleisters, ist der Kunde berechtigt, nach 
angemessener Fristsetzung zur Nacherfüllung, den Vertrag gemäss Ziffer 11.1 zu kündigen. Ein 
Anspruch des Kunden auf Schadenersatz besteht nicht. Der Dienstleister wird sich jedoch 
bemühen, Verzögerungen so gering wie möglich zu halten und den Kunden über den aktuellen 
Stand der Arbeiten proaktiv informieren. 
  
3.4. Die Parteien informieren sich gegenseitig und rechtzeitig über Probleme, die bei der Einrichtung 
und Betreuung der Website entstehen können. Wartungszeiten werden dem Kunden rechtzeitig 
mitgeteilt oder die Zeiträume fest vereinbart.  

4. Preise und Zahlungsbedingungen 
4.1. Zur Offerte des Dienstleisters gehört ein detaillierter Kostenvoranschlag. Der Dienstleister 
verpflichtet sich, diesen, um höchstens 10 Prozent zu überschreiten.  
  
4.2. Die Hälfte des veranschlagten Betrages bezahlt der Kunde innert 10 Tagen nach 
Vertragsabschluss. 
  
4.3. Der Rest des Honorars wird innert 30 Tagen nach Rechnungsstellung nach Abschluss des 
Auftrags an den Dienstleister überwiesen. Im Falle einer verspäteten Zahlung behält sich der 
Dienstleister vor, Verzugszinsen in Höhe von 5 % p.a. zu berechnen. 
  
4.4. Betreuung der Website: 
- Variante 1: Für die Betreuung der Website nach Ziffer 2.7. ist ein in der Offerte definiertes 

Pauschalhonorar pro Monat/Jahr zu entrichten. 
- Variante 2: Für die Betreuung der Website nach Ziffer 2.7. wird ein Stundenhonorar von CHF 120 

vereinbart. Die Abrechnung erfolgt periodisch. 
  
4.5. Ein Zahlungsverzug berechtigt den Dienstleister nach Ablauf der Zahlungsfrist der zweiten 
Mahnung zum sofortigen Rücktritt vom Vertrag. In diesem Fall kann der Dienstleister die Erfüllung 
des Auftrages abbrechen bzw. dem Kunden den Zugang zur Website sperren. Die vorher 
ausgestellten Rechnungen sind vom Kunden trotzdem zu bezahlen. 

5. Urheberrechte 
5.1. Verwendet der Dienstleister zur Erfüllung des Auftrags Software von Dritten, verbleiben 
sämtliche Rechte daran beim ursprünglichen Rechteinhaber, es sei denn, es besteht eine 
anderweitige Vereinbarung zwischen dem Dritten, dem Dienstleister und/oder dem Kunden. Der 
Dienstleister stellt den Kunden von urheberrechtlichen Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit 
der betreffenden Software frei. 
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5.2. Stellt der Kunde selbst entwickelte Software oder Software von Dritten zur Erfüllung des 
Auftrags zur Verfügung, verbleibt das Urheberrecht bei ihm bzw. dem Dritten. Der Kunde stellt den 
Dienstleister von urheberrechtlichen Ansprüchen Dritter in Bezug auf die betreffende Software frei. 
Der Dienstleister verpflichtet sich, die betreffende Software nur zur Erfüllung des Auftrags zu 
verwenden und ihm überlassene Kopien anschliessend zu vernichten.  

5.3. Der Kunde hat das Urheberrecht für seine Beiträge auf der Website. Er verpflichtet sich, bei der 
Gestaltung und dem Inhalt der Website seinerseits darauf zu achten, dass er keine 
urheberrechtlichen Ansprüche Dritter verletzt. Sollte es doch passieren, stellt der Kunde den 
Dienstleister von urheberrechtlichen Ansprüchen Dritter frei. 

5.4. Der Kunde bekommt das Nutzungsrecht an den Bestandteilen der Website, die vom 
Dienstleister oder Dritten entwickelt wurden. Das Urheberrecht verbleibt beim Dienstleister oder 
dem Dritten, wobei der Dienstleister darauf zu achten hat, dass er keine Urheberrechte verletzt. 
Sollte es doch passieren, stellt der Dienstleister den Kunden von urheberrechtlichen Ansprüchen 
Dritter frei. 

6. Lizenzrechte 
6.1. Der Dienstleister verpflichtet sich, sein Produkt (die Website), auch wenn die Betreuung der 
Website nach Ziffer 2.7. vereinbart ist, so zu gestalten, dass der Kunde auch selber freien Zugang 
hat und diese bei Bedarf selbst verändern kann.  

6.2. Der Kunde darf keine Kopien der Softwareprodukte herstellen, um diese zu verkaufen, zu 
vermieten oder zu verleihen.  

7. Verantwortlichkeit für den Inhalt des Werkes 
7.1. Der Einsatz der Website ist Sache des Kunden und erfolgt auf dessen eigene Verantwortung.  
  
7.2. Der Dienstleister und der Kunde verpflichten sich, die nationalen und wenn nötig die 
internationalen Regelungen über Datenschutz einzuhalten.  
  
7.3. Der Dienstleister ist nicht verantwortlich für Herkunft, Qualität und Wahrheitsgehalt des Inhalts 
der von ihm hergestellten Website. Daten und Informationen dürfen weder gegen das Presserecht, 
Urheberrecht, Wettbewerbsrecht, Markenrecht noch gegen weitere juristische Regelungen und 
Gesetze der Schweiz, der EU und allenfalls anderer Länder, die zur Zielgruppe des Kunden 
gehören, verstossen. Der Kunde informiert sich über die geltenden juristischen Regelungen und 
verpflichtet sich, diese einzuhalten. Des Weiteren verpflichtet er sich, die guten Sitten zu beachten 
im Hinblick darauf, dass die Website weltweit erreichbar ist.  
  
7.4. Der Dienstleister hat das Recht, ohne Angabe von Gründen, eindeutig widerrechtliche Inhalte 
auf der Website des Kunden zu löschen. Hingegen darf der Dienstleister rechtmässige Inhalte nicht 
zensurieren oder ihre Reichweite einschränken. 

8. Domainnamen 
8.1. Der Dienstleister berät den Kunden bei der Suche nach einem geeigneten Domainnamen und 
untersucht, welche Möglichkeiten dafür bestehen, bzw. ob ein gewünschter Name bereits 
beansprucht ist.  
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8.2. Auf Wunsch des Kunden übernimmt der Dienstleister die Anmeldung und Registrierung von 
einem oder mehreren Domainnamen bei den zuständigen Institutionen. 
  
8.3. Der Kunde übernimmt die Kosten für die Anmeldung und Gebühren für den oder die 
Domainnamen und bezahlt diese direkt an die zuständige Organisation.  

9. Geheimhaltung 
9.1. Der Dienstleister wird die ihm vom Kunden überlassenen Informationen gegenüber Dritten 
geheim halten, soweit diese nicht für die Publikation auf der Website bestimmt sind. Die 
Verpflichtung gilt auch nach Vertragsende, solange wie Interesse an der Geheimhaltung besteht.  
  
9.2. Der Kunde verpflichtet sich seinerseits dazu, Informationen des Dienstleisters über dessen 
Know-how geheim zu halten. 
  
9.3. Beide Parteien verpflichten Angestellte, Berater oder sonstige Drittpersonen, die Einblick in das 
Know-how bzw. nicht zur Veröffentlichung bestimmte Informationen des Vertragspartners erhalten, 
zu ebenso strenger Geheimhaltung.  
  
9.4. Nach Abschluss des Auftrages oder bei vorzeitiger Auflösung des Vertrages sollten beide 
Parteien geheime Dokumente und Datenträger zurückgeben und gespeicherte Inhalte 
unwiderruflich löschen, sofern sie nicht der Aufbewahrungspflicht unterliegen.  

10. Gewährleistung 
10.1. Der Dienstleister verpflichtet sich zur Sorgfalt und erfüllt den Auftrag und die notwendigen 
Sicherheitsvorkehrungen in einer Qualität, die dem aktuellen technischen Stand entspricht. 
  
10.2. Der Kunde verpflichtet sich, die Website nach der Abnahme zu überprüfen und Fehler und 
Mängel dem Dienstleister sofort zu melden. Die Gewährleistungspflicht dauert zwei Jahre. Während 
dieser Frist wird der Dienstleister Mängel beheben, die durch unsorgfältige Ausführung des Auftrags 
oder Absicht entstanden sind, bzw. schadhafte Software oder Daten ersetzen. Der Kunde 
verpflichtet sich, das Produkt so rasch wie möglich zu prüfen. Mängel, die erst später erkennbar 
sind, hat der Kunde dem Dienstleister unverzüglich zu melden.  
  
10.3. Der Kunde ist sich bewusst, dass sich auch bei sorgfältiger Softwareentwicklung und Beratung 
Fehler einschleichen können, so dass der Dienstleister nicht für die vollständige Erreichung aller 
erhofften Ziele einstehen und somit nicht belangt werden kann.  
  
10.4. Von der Haftung ausgeschlossen sind Mängel und Störungen, die der Dienstleister nicht zu 
vertreten hat, wie höhere Gewalt, unsachgemässe Behandlung, übermässige Beanspruchung, 
ungeeignete Betriebsmittel oder extreme Umgebungseinflüsse, Eingriffe des Kunden oder Störungen 
durch Dritte (Viren, Würmer usw.), die trotz der notwendigen aktuellen Sicherheitsvorkehrungen 
passieren. 
  
10.5. Der Kunde sollte eine Sicherheitskopie, der dem Dienstleister zum Einfügen überlassenen 
Beiträge, behalten. Der Dienstleister haftet im Prinzip nicht für verlorene Daten. Wenn aber der 
Verlust durch Grobfahrlässigkeit oder Absicht entstanden ist, verpflichtet sich der Dienstleister die 
Daten, wenn möglich wieder zu beschaffen. 
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11. Vertragsauflösung 
11.1. Der Vertrag kann von beiden Parteien mit einer Frist von 3 Monaten gekündigt werden. Der 
Dienstleister darf bereits erbrachte Leistungen verrechnen. 
  
11.2. Wenn eine Partei den Vertrag ohne Verschulden der anderen auflöst und der Dienstleister 
noch keine Leistungen erbracht hat, hat der Kunde das Recht allfällige Vorauszahlung 
zurückzuverlangen.  
  
11.3. Wenn der Dienstleister den Vertrag auflöst, weil der Kunde seine Verpflichtungen nicht erfüllt 
hat, kann er Honorar für die bereits geleistete Arbeit verlangen. Zusätzlich hat er das Recht auf 
Schadenersatz. Der Dienstleister kann diese Forderungen mit der geleisteten Vorauszahlung 
verrechnen.  
  
11.4. Tritt der Kunde wegen Verschulden des Dienstleisters vom Vertrag zurück, muss dieser 
allfällige Vorauszahlungen für noch nicht erbrachte Leistungen zurückerstatten. 

12. Schlussbestimmungen 
12.1 Auf diesen Vertrag wird Schweizer Recht, namentlich die Bestimmungen des OR, angewendet. 
  
12.2. Die Parteien werden sich bemühen, Schwierigkeiten, die sich aus der Durchführung dieses 
Vertrages ergeben, auf gütlichem Wege beizulegen.  
  
12.3. Sollten bestimmte Punkte nicht geregelt oder einzelne Bestimmungen dieser 
Geschäftsbedingungen unwirksam sein, bleibt der Vertrag dennoch bestehen. Die ungeregelten 
oder unwirksamen Punkte sind durch eine Vereinbarung zu ersetzen, die dem Recht entspricht und 
dem Willen beider Parteien möglichst nahekommt. 
  
12.4. Gerichtsstand ist der Sitz des Dienstleisters.  
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Anhang: Checkliste für eine 
abmahnungssichere Website 
Domainnamen 
- Auf Originalität und Unterscheidungsmöglichkeit achten 
- Ähnlichkeit mit anderen Domainnamen vermeiden, besonders bei gleichem Angebot 
  
Urheberrecht 
- Beiträge von Drittpersonen: Vor der Übernahme im Zweifelsfall um Erlaubnis fragen, immer 

Quelle nennen 
- Bei Fotografien immer anfragen und allenfalls Gebühren bezahlen 
- Wenn Beiträge oder Fotos zur Übernahme freigegeben sind: Beweise für die Freigabe 

unveränderbar und mit Datumsangabe speichern 
- Markenschutz beachten 
- Keine gebührenpflichtigen Beiträge von anderen Websites übernehmen, höchstens die Links 
- Beiträge von Drittpersonen nicht in einen unpassenden Zusammenhang stellen, der negativ für 

den Urheber sein könnte 
  
Kundenservice 
- Für Kaufangebote, gut sichtbarer Zahlungsbutton und aktualisierte Preisangaben 
- Erlaubnistabelle für nicht notwendige Cookies 
- Datenschutzerklärung 
- Kontaktformular zum Anbieter 
- Mail-Adresse und/oder Telefonnummer für Kundenberatung. 
  
Links auf externe Seiten 
- Haftungsausschluss für den Inhalt der gelinkten Seite (Diese dennoch genau prüfen!) 
- Keine Links zu Seiten mit rechtswidrigen Inhalten wie Ehrverletzung, Aufforderung zu Gewalt usw. 
- Keine Links zu rechtswidrigen Angeboten 
- Keine Links zu Angeboten, in denen das Urheberrecht verletzt wird 
- Angebote zum Herunterladen/Tauschbörsen, Dienstleistungs- und Kaufangebote auf 

Rechtmässigkeit überprüfen 
- Blogkontrolle 
- Disclaimer gilt nur für eigene Inhalte, nicht für Inhalte in den Links 
  
Impressum 
- Namen, Adresse 
- Mailadresse, am besten auch Telefonnummer 
- Handelsregister, Vereinsregister, Partnerschaftsregister oder Genossenschaftsregister und 

Registernummer 
- Identifikationsnummern, z.B. für Umsatzsteuer 
- Gesetzliche Berufsbezeichnung  
- Bezeichnung der berufsrechtlichen Regelungen 
- Aufsichtsbehörde bei behördlicher Zulassung 
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